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RS OGH 1979/12/6 7Ob57/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1979

Norm

VersVG §39

Rechtssatz

Die in § 39 VersVG behandelten Rechtsfolgen der Nichtzahlung einer Folgeprämie hängen sämtlich von der

quali4zierten Mahnung ab. Es ist daher unerheblich, ob sich der Versicherungsnehmer seiner Prämienschuld bewußt

war, falls die Einmahnung nicht § 39 VersVG entsprochen hat.
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